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Kundeninformation 
 
zur Maschinen- und Kaskoversicherung von fahrbaren oder transportablen Geräten 
 
 
Informationen zum Versicherer 
 
Versicherer ist die 
 
ERGO Versicherung AG 
Victoriaplatz 1 
40477 Düsseldorf 
 
Sitz: Düsseldorf 
Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 36466 
 
Die Namen der Personen, die für unsere Gesellschaft vertretungsbe-
rechtigt sind, finden Sie in der so genannten „Vorstandsleiste“ auf 
Ihrem Antrag. 
 
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist im In- und Ausland 
der unmittelbare Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfallversiche-
rung mit Ausnahme der Kreditversicherung. 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 
 
 
Informationen zum Vertrag 
 
Die Versicherung bietet individuellen Rundum-Schutz für Ihre fahrba-
ren oder transportablen Geräte. Es gelten die Allgemeinen Bedingun-
gen für die Maschinen- und Kaskoversicherung von fahrbaren oder 
transportablen Geräten (ABMG 2008). Nähere Angaben über Art, 
Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers finden 
Sie in den §§ 1 bis 11 ABMG 2008. 
 
Angaben zum Gesamtpreis der Versicherung (Beitrag) einschließlich 
der gesetzlichen Versicherungsteuer und zur Zahlungsweise finden Sie 
im Antrag. Weitere Einzelheiten zur Beitragszahlung können Sie den 
§§ 13 und 15 bis 18 ABMG 2008 entnehmen. Sollten sich - z.B. risiko-
bedingt - Abweichungen hiervon ergeben, werden wir Sie hierüber mit 
der Übersendung des Versicherungsscheines gesondert informieren. 
Sie können dann dem Versicherungsabschluss widersprechen. Über 
dieses Widerspruchsrecht belehren wir Sie dann gesondert. 
 
Der Versicherungsvertrag kommt mit der Annahme Ihres Antrags 
durch den Versicherer zustande. Der Versicherungsschutz beginnt zu 
dem im Antrag angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder 
einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 13 Nr. 
2 und 3 ABMG 2008 zahlen. An Ihren Antrag sind Sie einen Monat 
gebunden. 
 
Sie können Ihren Antrag innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Ver-
tragsbestimmungen einschließlich unserer Versicherungsbedingungen 
sowie diese Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes und die Widerrufsbelehrung in Textform zuge-
gangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Die Einzelheiten der Ausübung und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs können Sie dem Antrag entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angaben zur Laufzeit können Sie § 14 ABMG 2008 sowie Ihrem An-
trag entnehmen. 
 
Angaben zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen finden Sie in  
den §§ 14 und 25 ABMG 2008. 
 
Maßgebend für die Vertragsanbahnung und den Vertrag ist das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland (§ 31 ABMG 2008). Welches Gericht 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag zuständig ist, ist in § 30 
ABMG 2008 geregelt. 
 
Die Vertragsbedingungen werden ebenso wie diese Kundeninformati-
on in deutscher Sprache mitgeteilt. Die Kommunikation während der 
Vertragslaufzeit erfolgt ebenfalls in deutscher Sprache.  
 
 
Informationen zu außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbe-
helfsverfahren 
 
Fragen oder Beschwerden können Sie an die Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 
Bonn richten.  
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Allgemeine Bedingungen für die MA 7-10 
Maschinen- und Kaskoversicherung von  
fahrbaren oder transportablen Geräten (ABMG 2008) 
 
Bedingungen und Klauseln 
 
§   1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
§   2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 
§   3 Versicherte Interessen 
§   4 Versicherungsort 
§   5 Versicherungswert; Versicherungssumme;  
 Unterversicherung 
§   6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 
§   7 Umfang der Entschädigung 
§   8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
§   9 Sachverständigenverfahren 
§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
§ 11 Wechsel der versicherten Sachen 
§ 12 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder  
 seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 
§ 13 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit;  
 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung  
 des Erst- oder Einmalbeitrages 
§ 14 Dauer und Ende des Vertrages 
§ 15 Folgebeitrag 
§ 16 Lastschriftverfahren 
§ 17 Ratenzahlung 
§ 18 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
§ 19 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
§ 20 Gefahrerhöhung 
§ 21 Überversicherung 
§ 22 Mehrere Versicherer 
§ 23 Versicherung für fremde Rechnung 
§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen 
§ 25 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
§ 26 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
§ 27 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen 
§ 28 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
§ 29 Verjährung 
§ 30 Zuständiges Gericht 
§ 31 Anzuwendendes Recht 
 
 
§ 1  Versicherte und nicht versicherte Sachen 
1. Versicherte Sachen 
Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten fahrbaren 
oder transportablen Geräte, sobald sie betriebsfertig sind.  
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung 
und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entweder zur 
Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere 
Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungs-
schutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remontage sowie 
während eines Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsor-
tes. 
2. Zusätzlich versicherbare Sachen 
Nur wenn dies besonders vereinbart ist, sind zusätzlich Zusatzgeräte 
und Reserveteile versichert. 
3. Folgeschäden 

Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens an 
anderen Teilen der versicherten Sache sind Schäden an 
a) Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkübeln, 

Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kardenbelägen und Be-
reifungen, 

b) Werkzeugen aller Art 
versichert. 
4.  Nicht versicherte Sachen  
Nicht versichert sind 
a) Wechseldatenträger; 
b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmit-

tel; 
c) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten 

Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden 
müssen; 

d) Fahrzeuge, die ausschließlich der Beförderung von Gütern im 
Rahmen eines darauf gerichteten Gewerbes oder von Personen 
dienen; 

e) Wasser- und Luftfahrzeuge sowie schwimmende Geräte; 
f) Einrichtungen von Baubüros, Baucontainer, Baubuden, Baubara-

cken, Werkstätten, Magazinen, Labors und Gerätewagen. 
 
§ 2  Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintreten-
de Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen 
(Sachschaden).  
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder 
seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch 
mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwis-
sen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit scha-
det und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch  
a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter; 
b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 
d) Versagen von Mess-, Regel-  oder Sicherheitseinrichtungen; 
e) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel; 
f) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luft-

fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; dies gilt jedoch 
nicht für Baubüros, Baucontainer, Baubuden, Baubaracken, 
Werkstätten, Magazine, Labors und Gerätewagen; 

g) Sturm, Frost, Eisgang, Erdbeben, Überschwemmung. 
2. Elektronische Bauelemente  
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicher-
ten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr nachweis-
lich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicher-
weise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache insge-
samt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die 
überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwir-
kung einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Ent-
schädigung geleistet. 
3. Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden 
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Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird Entschädigung geleistet 
für Schäden  
a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen infolge von Dieb-

stahl, Einbruchdiebstahl oder Raub; 
b) bei Tunnelarbeiten oder Arbeiten unter Tage; 
c) durch Versaufen oder Verschlammen infolge der besonderen 

Gefahren des Einsatzes auf Wasserbaustellen. 
4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden  
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine 
Entschädigung für Schäden 
a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Reprä-

sentanten; 
b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 

Rebellion, Aufstand;  
c) durch innere Unruhen; 
d) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substan-

zen; 
e) während der Dauer von Seetransporten; 
f) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vor-

handen waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen Rep-
räsentanten bekannt sein mussten; 

g) durch zwangsläufige, sich dauernd wiederholende, von außen 
einwirkende Einflüsse des bestimmungsgemäßen Einsatzes, so-
weit es sich nicht um Folgeschäden handelt; 

h) durch 
aa) betriebsbedingte normale Abnutzung; 
bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung; 
cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen; 
dd) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sons-

tigen Ablagerungen; 
 diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Teile der versi-

cherten Sache, die infolge eines solchen Schadens beschädigt 
werden und nicht auch ihrerseits aus Gründen gemäß aa) bis dd) 
bereits erneuerungsbedürftig waren; 

 die Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner nicht in den 
Fällen von Nr. 1 a) und b), d) und e); ob ein Konstruktionsfehler 
vorliegt, wird nach dem Stand der Technik zur Zeit der Konstruk-
tion beurteilt, bei Bedienungs-, Material- oder Ausführungsfehlern 
nach dem Stand der Technik zur Zeit der Herstellung; 

i) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein 
musste; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der 
Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde 
oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des 
Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

j) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), 
Frachtführer, Spediteur, Werkunternehmer oder aus Reparatur-
auftrag einzutreten hat. 

 Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versiche-
rer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Ent-
schädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und 
bestreitet der Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zu-
nächst die bereits gezahlte Entschädigung. 

 § 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für diese Fälle 
nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten 
und nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und 
erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. 

 Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungs-
nehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder soweit 
der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet. 

 
§ 3 Versicherte Interessen 
1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. 
Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das Inte-
resse des Eigentümers versichert. § 2 Nr. 4 j) bleibt unberührt. 

2. Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der Versicherung 
überträgt.  
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 95 ff VVG 
zur Veräußerung der versicherten Sache. 
3. Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentumsvorbe-
halt verkauft, so ist auch das Interesse des Käufers versichert. Der 
Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung für Schäden, für die der 
Versicherungsnehmer als Lieferant (Hersteller oder Händler) gegen-
über dem Käufer einzutreten hat oder ohne auf den Einzelfall bezoge-
ne Sonderabreden einzutreten hätte. 
4. Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als Mie-
ter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so ist auch das 
Interesse dieses Dritten versichert, soweit dies besonders vereinbart 
ist. 
5. Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er in 
seinem Betrieb verwendet oder Dritten überlässt (Nr. 4), selbst herge-
stellt, so leistet der Versicherer keine Entschädigung für Schäden, für 
die bei Fremdbezug üblicherweise der Lieferant (Hersteller oder Händ-
ler) einzutreten hätte. 
6. Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für frem-
de Rechnung gemäß § 23.  
 
§ 4 Versicherungsort 
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Betriebsgrundstücke oder Einsatzgebiete. 
 
§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversiche-
rung 
1. Versicherungswert 
Versicherungswert ist der Neuwert.  
a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache 

im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten (z.B. Kosten für Ver-
packung, Fracht, Zölle, Montage). 

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, so 
ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüglich der 
Bezugskosten maßgebend; dieser Betrag ist entsprechend der 
Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu vermindern oder 
zu erhöhen.  

 Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an dessen 
Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im Neuzustand zu-
züglich der Bezugskosten; dieser Betrag ist entsprechend der 
Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu vermindern oder 
zu erhöhen.  

 Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis ermit-
telt werden, so ist die Summe der Kosten maßgebend, die jeweils 
notwendig war, um die Sache in der vorliegenden gleichen Art 
und Güte (z.B. Konstruktion, Abmessung, Leistung) zuzüglich der 
Handelsspanne und der Bezugskosten wiederherzustellen. Die-
ser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung zu vermindern 
oder zu erhöhen.   

 Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versiche-
rungswert unberücksichtigt. 

c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berech-
tigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

2.  Versicherungssumme  
Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte 
Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. Der 
Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die versicherte 
Sache während der Dauer des Versicherungsverhältnisses dem je-
weils gültigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt auch, wenn 
werterhöhende Änderungen vorgenommen werden. 
3. Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht Unterversiche-
rung. 
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§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens  
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen 
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.  

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, so-
weit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind.  

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentli-
chen Interesse erbracht werden. 

d)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten  
a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des 

Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versicherten 
Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder 
die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach 
versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf 
dem diese Daten gespeichert waren. 

b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert. 
c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 

versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position. 

3. Zusätzliche Kosten 
Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hinaus die 
nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils hierfür verein-
barten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert. Die jeweils 
vereinbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass 
eine Entschädigung geleistet wird. 
a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge ei-
nes dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden 
muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen, deren 
Teile oder Reste, die sich an der Schadenstätte befinden, 
-  aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren; 
-  zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Ab-

fallbeseitigungsanlage zu transportieren und dort zu be-
seitigen. 

bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamination 
und Entsorgung von Erdreich oder Gewässern, Kosten für 
die Beseitigung von Beeinträchtigungen des Grundwassers 
oder der Natur sowie von Emissionen in der Luft. 

 Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versiche-
rungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung. 

cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Er-
satz beanspruchen kann. 

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 
aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge ei-

ner Kontamination durch einen dem Grunde nach versicher-
ten Schaden aufgrund behördlicher Anordnungen aufwen-
den muss, um 
-  Erdreich der Schadenstätte zu untersuchen und nötigen-

falls zu dekontaminieren oder auszutauschen; 
-  den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene 

geeignete Deponie zu transportieren und dort abzula-
gern; 

-  insoweit den Zustand der Schadenstätte vor Eintritt des 
Schadens wiederherzustellen. 

bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, sofern 
die behördlichen Anordnungen 

-  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 
sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen wurden; 

-  eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Schadens entstanden ist; 

-  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens 
ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf 
Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit 
Kenntniserhalt gemeldet wurden. 

cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kontami-
nation des Erdreiches erhöht, so sind nur die Aufwendun-
gen versichert, die den für eine Beseitigung der bestehen-
den Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag 
ohne den Schaden aufgewendet worden wäre. 

 Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls 
durch Sachverständige festgestellt. 

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnun-
gen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versiche-
rungsnehmers einschließlich der Einliefererhaftung sind 
nicht versichert. 

ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Er-
satz beanspruchen kann. 

c) Bewegungs- und Schutzkosten 
 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines 

dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, 
wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der versicherten Sache andere Sachen bewegt, verändert 
oder geschützt werden müssen, insbesondere Aufwendungen für 
De- und Remontage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau 
von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen. 

d)  Luftfrachtkosten 
Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versicherungsneh-
mer infolge eines dem Grunde nach versicherten Teilschadens 
zum Zwecke der Wiederherstellung der versicherten Sache auf-
wenden muss. 

 
§ 7 Umfang der Entschädigung 
1. Wiederherstellungskosten 
Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unter-
schieden.  
Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuzüg-
lich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der Zeitwert der 
versicherten Sache unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.  
Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Totalschaden 
vor. 
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbe-
sondere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand. 
Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen bezeichnet sind, 
gelten auch dann nicht als einheitliche Sache, wenn sie wirtschaftlich 
zusammen gehören. 
Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgeführt, so 
gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese eigenständig ver-
wendet werden können.  
2. Teilschaden 
Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, be-
triebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüglich des 
Wertes des Altmaterials.  
a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere 

aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe; 
bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarifliche 

Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch tarifliche 
Zuschläge für Überstunden sowie für Sonntags-, Feiertags- 
und Nachtarbeiten; 

cc) De- und Remontagekosten; 
dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Express-

frachten; 
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ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, wel-
ches für die Grundfunktion der versicherten Sache notwen-
dig ist; 

ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren der 
versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten für das 
Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten für den Ab-
transport von Teilen in die nächstgelegene geeignete Ab-
fallbeseitigungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund der 
Einliefererhaftung. 

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wert-
verbesserung wird vorgenommen an 
aa) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Ar-

beitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, 
die während der Lebensdauer der versicherten Sache er-
fahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen, 
soweit diese Teile zur Wiederherstellung der versicherten 
Sache zerstört oder beschädigt werden. 

bb) Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkü-
beln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kardenbelä-
gen und Bereifungen, Verbrennungsmotoren, Akkumulato-
ren und Röhren;  

cc) Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, einteiligen Kolben, Kol-
benböden und Kolbenringen von Kolbenmaschinen. Der 
Abzug beträgt 10 Prozent pro Jahr, höchstens jedoch 50 
Prozent. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die 

auch unabhängig von dem Versicherungsfall notwendig 
gewesen wären; 

bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die 
über die Wiederherstellung hinausgehen; 
wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Motor, ein Getriebe 
oder ein Baustein, ausgewechselt, obgleich sie neben be-
schädigten Teilen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
auch unbeschädigte umfasst, so wird die Entschädigung 
hierfür angemessen gekürzt; dies gilt jedoch nicht, wenn die 
Kosten, die für eine Reparatur der beschädigten Teile not-
wendig gewesen wären, die Kosten für die Auswechselung 
der Konstruktionseinheit übersteigen würden; 
werden beschädigte Teile erneuert, obgleich eine Reparatur 
ohne Gefährdung der Betriebssicherheit möglich ist, so er-
setzt der Versicherer die Kosten, die für eine Reparatur der 
beschädigten Teile notwendig gewesen wären, jedoch nicht 
mehr als die für die Erneuerung aufgewendeten Kosten; 

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit die 
Kosten nicht auch durch Arbeiten in fremder Regie entstan-
den wären; 

dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener Regie; 
ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wieder-

herstellung; 
ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung er-

forderlich sind, aber nicht an der versicherten Sache selbst 
ausgeführt werden; 

gg) Vermögensschäden. 
3. Totalschaden 
Entschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes des Altmaterials. 
4. Weitere Kosten 
Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die 
Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden müssen, er-
setzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten Versiche-
rungssummen. 
5. Grenze der Entschädigung 
Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfallende 
Teil der Versicherungssumme. 
6. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung 
Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis 5 
ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, 

wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert. Dies gilt 
nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko. 
7. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit  
Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den 
Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschädigung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
gekürzt. 
8. Selbstbehalt 
Der nach Nr. 1 bis 7 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.  
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln 
abgezogen.  
Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und 
besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen diesen 
Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen. 
 
§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
1. Fälligkeit der Entschädigung  
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche-
rers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen ist. 
2. Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
a) die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird - ab Fälligkeit zu ver-
zinsen; 

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr; 
c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
3. Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der Zeitraum 
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt 
werden kann. 
4. Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-

mers bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 

Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass 
dieses Versicherungsfalles noch läuft. 

5. Abtretung des Entschädigungsanspruches 
Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung 
des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss erteilt 
werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem Grund 
verlangt. 
 
§ 9 Sachverständigenverfahren 
1. Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 
verlangen, dass der Schaden in einem Sachverständigenverfahren 
festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Ver-
sicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 
2. Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 
3. Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benen-

nen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann 
die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständi-
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gen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu 
benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zustän-
dige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den 
Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzu-
weisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm 
in dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sach-
verständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von 

dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach 
den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war; 

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesonde-
re 
aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und 

beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten unmit-
telbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit 
des Schadens; 

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in 
den Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten; 

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 
5. Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen von-
einander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte inner-
halb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen 
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzei-
tig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer 
die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtli-
che Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 
6. Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten 
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide 
Parteien je zur Hälfte. 
7. Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers nicht berührt. 
 
§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
1. Anzeigepflicht 
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der 
Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer 
unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekomme-
nen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese 
Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschä-
digung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer 

zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte 
Zahlung zurückzugeben. 
3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-

kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine 
Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt 
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung 
zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht in-
nerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Auf-
forderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf 
dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine 
Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß gerin-
ger als der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungs-
nehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung 
zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen 
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers 
nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Ein-
vernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkau-
fen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten er-
hält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

4. Beschädigte Sachen  
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versi-
cherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der 
Wiederherstellungskosten auch dann verlangen oder behalten, wenn 
die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben. 
5. Gleichstellung 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu 
verschaffen. 
6. Übertragung der Rechte 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen 
zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das 
Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug 
auf diese Sachen zustehen. 
 
§ 11 Wechsel der versicherten Sachen 
Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleichbare 
Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versicherungs-
nehmers hierfür vorläufige Deckung. 
Die vorläufige Deckung endet  
a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder 
b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige Deckung mit 

gleichartigem Versicherungsschutz oder 
c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen, 
spätestens jedoch nach drei Monaten. 
 
§ 12 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 
stellt. 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so 
kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19 bis 21 VVG vom Ver-
trag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen. 
Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist 
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des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 
§ 13 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitra-
ges 
1. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in Nr. 3 
zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
2. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages 
Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufrechts - unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbar-
ten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns 
zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder ein-
malige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erster Beitrag. 
3. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrages 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßge-
benden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer nach Maßgabe 
des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder auch leis-
tungsfrei. 
 
§ 14 Dauer und Ende des Vertrages 
1. Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum 
abgeschlossen. 
2. Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres eine Kündigung zugegangen ist. 
3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer ge-
kündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 
4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
5. Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 
 
§ 15 Folgebeitrag 
Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen 
Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie 
innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist. Die Folgen nicht rechtzeitiger 
Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 
§ 16 Lastschriftverfahren 
1. Pflichten des Versicherungsnehmers 
Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des 
Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 
2. Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere 
Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen 
werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinba-
rung in Textform zu kündigen. 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und 
zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlage-
nen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung 
gestellt werden. 
 
§ 17 Ratenzahlung 
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird. 
 
§ 18 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperio-
de oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder von Anfang 
an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem Versicherer 
der Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 
VVG. 
 
§ 19 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalles 

alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten. 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegen-

heiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur 
Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit 
Zugang wirksam. 

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - gegebenenfalls auch 
mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuho-
len, wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; erteilen 
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versiche-
rer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeich-
nis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 
Versicherer freigegeben worden sind; sind Veränderungen 
unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
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dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten 
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer 
aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft 
- auf Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leis-
tungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Un-
tersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und  
über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 
a) ebenfalls zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen 
und rechtlichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, 
so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungs-
frei. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 
 
§ 20 Gefahrerhöhung 
Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt 
wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, 
wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im Übrigen gelten die §§ 23 bis 27 
VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, 
eine Vertragsänderung vornehmen oder auch leistungsfrei sein. 
 
§ 21 Überversicherung 
1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und des Beitrages verlangen. 
2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Ab-
sicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 
§ 22 Mehrere Versicherer 
1. Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben. 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1), ist 
der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berech-
tigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit 
Zugang wirksam. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung er-
langt hat. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles, 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 
3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 

Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 

zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versi-
cherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wä-
ren, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich-
tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung 
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer 
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm ent-
standenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 

 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben 
Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden 
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträ-
gen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurde, 
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei 
Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der An-
spruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine 
höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag 
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gege-
ben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlos-
sene Vertrag nichtig. 

 Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-
nis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhebung oder Herab-
setzung der Versicherungssumme des später geschlossenen Vertra-
ges beseitigt werden. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 
 
§ 23 Versicherung für fremde Rechnung 
1. Rechte aus dem Vertrag 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen 
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die 
Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn 
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 
2. Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versiche-
rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine 
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers ver-
langen. 
3. Kenntnis und Verhalten 
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde 
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungs-
nehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versi-
cherten nur dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsen-
tant des Versicherungsnehmers ist. Im Übrigen gilt § 47 VVG. 
 
§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nach-
teil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich 
der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, 
mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
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kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese 
Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang 
des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versiche-
rer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei. 
 
§ 25 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
1. Kündigungsrecht 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragspar-
teien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Text-
form zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens 
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung 
zugegangen sein. 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperi-
ode, wirksam wird. 
3. Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 
§ 26 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht.  
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder 
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen. 
 
§ 27 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen 
1. Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhält-
nis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 
in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträ-
gen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzli-
chen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen 
bleiben unberührt. 
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder 
seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG 
Anwendung. 
 
§ 28 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungs-
nehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages; 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 

Beendigung; 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages 

und während des Versicherungsverhältnisses. 
2. Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versi-
cherungsnehmer zu übermitteln. 
3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der 
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder 
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-
nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannte. 
 
§ 29  Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 
 
§ 30 Zuständiges Gericht 
1. Klagen gegen den Versicherer  
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, oder, in Ermange-
lung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige 
Gericht nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. 
3. Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers ins Ausland 
Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in einen Staat 
außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder 
der Schweiz, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zu-
ständigen Niederlassung. 
 
§ 31 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
________________________________________________________ 
 

Allgemein geltende Klauseln 
Die folgenden Klauseln sind Inhalt des Versicherungsvertrages. 
 
3507 Angleichung der Prämien und Versicherungssummen 
1. Prämien und Versicherungssummen werden im Versicherungs-
vertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in der Investitionsgüter-
Industrie vom Januar/März 1971 angegeben. 
Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entsprechende An-
gleichung der Prämien und Versicherungssummen zur Folge, wenn 
sich eine Veränderung der Prämien um mehr als 2 Prozent ergibt. 
Unterbleibt hiernach eine Angleichung der Prämien und Versiche-
rungssummen, ist für die nächste Veränderung der Prozentsatz maß-
gebend, um den sich die Löhne und Preise gegenüber dem Zeitpunkt 
geändert haben, der für die letzte Angleichung maßgebend war. 
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2. Für die Angleichung der Prämien wird zu 30 Prozent die Preis-
entwicklung und zu 70 Prozent die Lohnentwicklung berücksichtigt. Die 
Angleichung der Versicherungssummen erfolgt unter Berücksichtigung 
der Preisentwicklung. Eine Angleichung der Prämien erfolgt nur, wenn 
die Versicherungssummen gleichzeitig angepasst werden. 
Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entsprechend dem 
Anstieg des Versicherungswertes angeglichen würde, dann ist die 
Grenze der Entschädigung dieser höhere Betrag. 
Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen Bundesamt 
veröffentlichten Indizes, und zwar 
a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise gewerbli-

cher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitionsgüter; für Bau-
geräte tritt an die Stelle des Index für die Gruppe Investitionsgü-
ter der Index für den Warenzweig Maschinen für die Bauwirt-
schaft; 

b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostundenverdienste 
der Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter). 

3. Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalender-
jahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für die im folgenden Kalen-
derjahr fällige Jahresprämie wirksam. 
4. Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der Verein-
barung der Versicherungssumme nach dem Stand März 1971 Unter-
versicherung vorgelegen hätte. 
5. Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, wenn 
sich durch diese Klausel die Prämie für das folgende Versicherungs-
jahr um mehr als 10 Prozent erhöht oder die Prämiensteigerung in drei 
aufeinander folgenden Versicherungsjahren mehr als 20 Prozent 
beträgt. 
Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mitteilung über die 
Prämienerhöhung in Textform zu erklären. Sie wird zu Beginn des 
Versicherungsjahres wirksam, für das die Prämie erhöht werden sollte. 
__________________________ 
Erläuterung zur Berechnung der Prämie und der Versicherungssumme: 
a) Prämie 
 Die Prämie P des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich zu 
 P = P0 x Prämienfaktor 
 Prämienfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0 
b) Versicherungssumme 
 Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet 

sich zu 
 S = S0 x Summenfaktor 
 Summenfaktor = E/E0 
Es bedeuten: 
P0 =  Im Versicherungsvertrag genannte Prämie, Stand Januar/März 1971 
S0 =  Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme, Stand März 

1971 
E =  Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Erzeugerpreise ge-

werblicher Produkte, Gruppe Investitionsgüter; für Baugeräte letzter im 
Ermittlungsjahr veröffentlichter Index für den Warenzweig Maschinen für 
die Bauwirtschaft 

E0 =  Stand März 1971 
L =  Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der durchschnittlichen 

Bruttostundenverdienste der Arbeiter, Gruppe Investitionsgüter-Industrie 
(alle Arbeiter) 

L0 =  Stand Januar 1971 
__________________________ 

 
3819 Anerkennung 
1. Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, so erkennt 
der Versicherer abweichend von § 12 ABMG 2008 an, dass ihm durch 
diese Besichtigung alle Gefahrumstände bekannt geworden sind, 
welche in diesem Zeitpunkt für die Beurteilung des Risikos erheblich 
waren. 
2. Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten bleibt unberührt. 
 
3850 Mitversicherung und Prozessführung 
1. Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern gezeichnet 
worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und nicht als Ge-
samtschuldner. 

2. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Wil-
lenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versi-
cherer entgegenzunehmen und in deren Namen im Rahmen von  
§ 19 Nr. 1 ABMG 2008 die Versicherungsverträge zu kündigen. 
3. Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen oder 
mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die 
beteiligten Versicherer verbindlich. Der führende Versicherer ist jedoch 
ohne Zustimmung (Einwilligung oder Genehmigung) der beteiligten 
Versicherer, von denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berech-
tigt 
a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder Entschädi-

gungsgrenzen über die im Versicherungsschein genannten pro-
zentualen Werte bzw. Maximalbeträge hinaus. Dies gilt nicht für 
Summenanpassungen im Rahmen der Bestimmungen für die 
vertraglich vorgesehenen Abrechnungsverfahren (Sum-
me/Beitrag); 

b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der Versiche-
rungsdauer. Dies gilt nicht für Verlängerungen der Versiche-
rungsdauer, die aufgrund einer im Versicherungsvertrag getroffe-
nen Regelung gewährt werden; ferner bleibt die Berechtigung 
des führenden Versicherers zur Kündigung gemäß § 19 Nr. 1 
ABMG 2008 unberührt; 

c) zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Verminderung des 
Selbstbehaltes und/oder des Beitrages.  

4. Bei Schäden, die voraussichtlich 500.000 EUR übersteigen oder 
für die Mitversicherer von grundsätzlicher Bedeutung sind, ist auf 
Verlangen der beteiligten Versicherer eine Abstimmung herbeizufüh-
ren. 
5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versiche-
rer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart: 
a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Ver-

trag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer und 
nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen. 

b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Versicherern 
ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag (einschließlich der Verfolgung von Regress-
ansprüchen) auch bezüglich ihrer Anteile als Kläger oder Beklag-
te zu führen. Ein gegen oder vom führenden Versicherer erstrit-
tenes, rechtskräftig gewordenes Urteil wird deshalb von den be-
teiligten Versicherern als auch für sie verbindlich anerkannt. Das 
gilt ebenfalls für die mit dem Versicherungsnehmer nach Rechts-
hängigkeit geschlossenen Vergleiche. 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungssumme 
oder Revisionsbeschwer nicht erreicht, ist der Versicherungs-
nehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden Versiche-
rers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls 
auf weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht 
ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 5 b) 
(Satz 2) nicht. 

 
________________________________________________________ 
 

Besonders zu vereinbarende Klauseln 
Die folgenden Klauseln sind Inhalt des Versicherungsvertrages, 
sofern entsprechende Vereinbarungen getroffen worden sind. 
 
3236 Innere Unruhen 
1. Der Versicherer leistet abweichend von § 2 Nr. 4 c) ABMG 2008 
Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen. 
2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerheb-
liche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung 
störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen 
oder Sachen verüben.  
3. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch Verfügung von hoher Hand.  
4. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts 
beansprucht werden kann. 
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5. Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von § 7 Nr. 5 
ABMG 2008 der im Versicherungsvertrag genannte Betrag.  
6. Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt werden. 
Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 
 
3252 Ausschluss von inneren Betriebsschäden 
1. Abweichend von § 2 Nr. 1 und 2 ABMG 2008 leistet der Versi-
cherer Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigun-
gen oder Zerstörungen an versicherten Sachen (Sachschaden) 
a) als unmittelbare Folge eines von außen her einwirkenden Ereig-

nisses; 
b) durch Brand, Blitzschlag, Explosion; dies gilt jedoch nicht für 

Baubüros, Baucontainer, Baubuden, Baubaracken, Werkstätten, 
Magazine, Labors und Gerätewagen; 

c) durch Sturm, Eisgang, Erdrutsch, Erdbeben, Überschwemmung 
oder Hochwasser. 

2. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für innere Betriebsschäden und Bruchschäden.  
Entschädigung wird jedoch geleistet für Schäden gemäß Nr. 1, die 
infolge eines inneren Betriebsschadens oder Bruchschadens eintreten. 
 
3825 Makler 
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entge-
genzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese un-
verzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 
 
V3900 Maschinen-Pauschalversicherung 
1.  Versicherte Sachen 
a)  Versichert sind sämtliche fahrbaren oder transportablen Geräte, 

sofern sie nachfolgend aufgeführt sind: 
aa)  Hub- und Gabelstapler mit Verbrennungsmotor oder elektri-

schem Antrieb; 
bb)  Estrich- und Zementpumpen einschließlich Rohrleitungen; 
cc)  Turmdreh-, Portal- und Laufkräne; 
dd)  Bauaufzüge, Hubarbeitsbühnen; 
ee)  Planierraupen, Grader, Straßenwalzen, fahrbare Bodenver-

dichter, Stampf- und Rüttelgeräte; 
ff)  raupen- und luftbereifte Bagger, Ladegeräte, Schaufellader; 
gg)  Kompressoren. 

b)  Mitversichert sind gemäß § 1 Nr. 2 ABMG 2008 jeweils auch die 
dazugehörigen Zusatzgeräte und Reserveteile. 

c)  Nicht versichert sind: 
aa)  Fahrbare oder transportable Geräte, die in a) nicht aufge-

führt sind; Geräte die im Steinbruch, Kieswerk, Abbruchbe-
trieb, Recycling, in der Schrottaufbereitung, Land- und 
Forstwirtschaft, bei Tunnelarbeiten, unter Tage sowie auf 
schwimmenden Anlagen, Wasserbaustellen und sonstigen 
Anlagen auf See eingesetzt werden; 

bb)  Vorführgeräte, Handelsware und zu Service-, Reparatur-, 
Wartungszwecken o. ä. überlassene fremde Geräte; 

cc)  Geräte, für die der Versicherungsnehmer nicht die Gefahr 
trägt, z. B. durch Haftungsfreistellung bei gemieteten Sa-
chen. 

2.  Schäden durch Abhandenkommen 
Der Versicherer leistet gemäß § 2 Nr. 3 a) ABMG 2008 auch Entschä-
digung für Schäden durch Abhandenkommen versicherter Sachen 
infolge von Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub. 
Bestandteile, Reserveteile und Zusatzgeräte sind jedoch nur dann 
mitversichert, wenn sie zum Schadenzeitpunkt fest mit dem Grundge-
rät verbunden oder mittels Kette oder Schloss gesichert waren. 
3.  Werkstattaufenthalte und Transporte 
a) Abweichend von § 4 ABMG 2008 besteht für versicherte Sachen, 

die zur Überholung oder Reparatur in eine außerhalb des Be-
triebsgrundstücks oder Einsatzgebiets (Versicherungsort) gele-

gene Werkstatt gebracht werden, auch während des Werkstatt-
aufenthaltes sowie des Hin- und Rücktransportes innerhalb 
Westeuropas Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages, 
soweit nicht ein Dritter für den Schaden oder Verlust zu haften 
hat.  

b) Ergänzend zu § 19 Nr. 1 a) ABMG 2008 hat der Versicherungs-
nehmer sicherzustellen, dass die versicherten Sachen handels-
üblich und transportgerecht verpackt, verladen und verzurrt wer-
den. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so kann 
der Versicherer nach Maßgabe von § 19 ABMG 2008 zur Kündi-
gung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § 20 Absatz 2 ABMG 2008. Danach kann der Versicherer 
kündigen, eine Vertragsänderung vornehmen oder auch leis-
tungsfrei sein. 

4.  Versicherungssumme; Unterversicherung 
Die im Versicherungsvertrag für die versicherten Sachen insgesamt 
genannte Versicherungssumme soll der Summe der Einzel-
Versicherungswerte (§ 5 Nr. 1 ABMG 2008) dieser Sachen entspre-
chen. Ist die Versicherungssumme niedriger als diese Summe, so liegt 
Unterversicherung vor; § 7 Nr. 5 und 6 ABMG 2008 gelten sinngemäß. 
5.  Vorsorgeversicherung 
Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres eintretenden 
Veränderungen (Nr. 6) gilt eine Vorsorgeversicherung in Höhe von 30 
Prozent der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme vereinbart. 
6.  Jahresmeldung für Veränderungen 
(Erweiterungen, Austausch, hinzukommende fahrbare oder transpor-
table Geräte) 
a) Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer innerhalb 

eines Monats nach Beginn eines jeden Versicherungsjahres die 
aufgrund der im vorhergehenden Versicherungsjahr eingetrete-
nen Veränderungen erforderliche Anhebung/Reduzierung der 
Versicherungssumme. Falls keine Veränderungen eingetreten 
sind, ist eine Meldung entbehrlich. 

b) Der Beitrag infolge der Anhebung / Reduzierung wird aus der 
Differenz zwischen alter und neuer Versicherungssumme ab Be-
ginn des laufenden Versicherungsjahres berech-
net/gutgeschrieben. 

c) Erfolgt die Jahresmeldung nicht innerhalb Monatsfrist, obwohl sie 
aufgrund im vorhergehenden Versicherungsjahr eingetretener 
Veränderungen abzugeben gewesen wäre, so entfällt die Vor-
sorgeversicherung (Nr. 5) für das laufende Versicherungsjahr. 

7.  Zusätzliche Kosten 
Ergänzend zu § 6 Nr. 3 ABMG 2008 sind 
a)  Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten (so-

weit diese nicht Wiederherstellungskosten gemäß § 7 Nr. 2 a) ff) 
ABMG 2008 sind), 

b)  Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich, 
c)  Bewegungs- und Schutzkosten, 
d)  Luftfrachtkosten, 
bis zu insgesamt 10.000 EUR auf Erstes Risiko mitversichert. 
 
3911 Datenversicherung 
1.  Gegenstand der Versicherung 
a)  Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten: 

aa) Daten, z. B. Daten aus Dateien/Datenbanken; 
bb) Programme, z. B. Standardprogramme und individuell her-

gestellte Programme; 
cc) Wechseldatenträger, auf denen die versicherten Daten und 

Programme gespeichert sind, z. B. Magnetwechselplatten, 
Magnetbänder, optische Datenträger, Disketten. 

b)  Nicht versichert sind: 
aa) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-

rungsnehmer nicht berechtigt ist (z. B. Raubkopien); 
bb) nicht betriebsfertige oder nicht lauffähige Programme; 
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cc) Daten und Programme, die sich nur im Arbeitsspeicher der 
Zentraleinheit befinden. 

2.  Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung (Nr. 5), wenn eine nachteilige 
Veränderung, die Nichtverfügbarkeit oder ein Verlust versicherter 
Daten oder Programme (Nr. 1 a) eingetreten ist 
a)  durch einen gemäß § 2 ABMG 2008 versicherten Schaden an 

dem Wechseldatenträger, auf dem sie gespeichert waren, oder 
an der Datenverarbeitungsanlage, durch die sie verarbeitet wur-
den; 

b)  nachweislich in Folge einer Blitzeinwirkung. 
Für Wechseldatenträger gilt § 2 (ohne Nr. 2) ABMG 2008. 
3.  Versicherungsort 
Für Sicherungsdaten/-träger besteht abweichend von § 4 ABMG 2008 
auch Versicherungsschutz in deren Auslagerungsstätten (Nr. 6 a) aa) 
sowie auf den Verbindungswegen zwischen Betriebs- und Auslage-
rungsstätten. 
4.  Versicherungswert; Versicherungssumme 
a) Versicherungswert sind bei  

aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. 
Wiedereingabekosten (Nr. 5 a) aa); 

bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten. 
b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entspre-

chen. 
5.  Umfang der Entschädigung 
a)  Der Versicherer leistet Entschädigung 

aa)  bei nachteiliger Veränderung, Nichtverfügbarkeit oder Ver-
lust (Nr. 2) versicherter Daten oder Programme (Nr. 1 a) in 
Höhe der notwendigen Kosten für jeweils erforderliche 
-  maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern 

(Nr. 6 a) aa) und bb); 
-  Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederher-

stellung von Stamm- und Bewegungsdaten (einschl. da-
für erforderlicher Belegaufbereitung/Informationsbeschaf-
fung); 

-  Wiederbeschaffung und Wiedereingabe von Standard-
programmen; 

-  Wiedereingabe von Programmdaten individuell herge-
stellter Programme und Programmerweiterungen (z.B. 
Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim Versiche-
rungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B. Quellcodes); 

bb)  bei einem gemäß § 2 ABMG 2008 versicherten Schaden an 
dem versicherten Wechseldatenträger (Nr. 1 a) für dessen 
Wiederbeschaffungskosten; 

 bis zu der im Versicherungsvertrag je Position genannten Versi-
cherungssumme. 

b)  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für  
aa)  Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Da-

ten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- 
oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzste-
cker, Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. 
Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb); 

bb)  die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten; 
cc)  Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 
dd)  andere als in Nr. 2 a) und b) genannte Sach- oder Vermö-

gensschäden. 
c)  Ist die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder 

Programme nicht notwendig oder erfolgt sie nicht innerhalb von 
12 Monaten nach Eintritt des Schadens, so ersetzt der Versiche-
rer nur den Zeitwert der versicherten Wechseldatenträger. 

d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädigung 
vorgenommen. 

e)  Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um 
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

6.  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

a) Ergänzend zu § 19 Nr. 1 a) ABMG 2008 hat der Versicherungs-
nehmer 
aa)  eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche Da-

tensicherung vorzunehmen, d.h. Duplikate der versicherten 
Daten und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, 
dass sie von einem Schadenfall der Originale voraussicht-
lich nicht gleichzeitig betroffen sein können; die technischen 
Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils dem 
Stand der Technik entsprechen. 

bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem 
Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, dass deren 
Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung 
mit Prüfoption (Verify) und Durchführung von Rücksiche-
rungstests. 

b)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) genannten 
Obliegenheiten, so kann der Versicherer nach Maßgabe von § 19 
ABMG 2008 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei 
sein. 

 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § 20 Absatz 2 ABMG 2008. Danach kann der Versicherer 
kündigen, eine Vertragsänderung vornehmen oder auch leis-
tungsfrei sein. 

7.  Allgemeines 
Für die Datenversicherung gelten die §§ 1; 2 Nr. 2; 5; 6 Nr. 2 und 3; 7; 
11 ABMG 2008 nicht. 
 
________________________________________________________ 
 

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) 
 
§ 13 Änderung von Anschrift und Name 
(1) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugebende Willenserklärung die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift des Versicherungsnehmers. Die Erklärung gilt drei Tage nach 
der Absendung des Briefes als zugegangen. Die Sätze 1 und 2 sind im 
Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers entsprechend 
anzuwenden. 
(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Gewer-
bebetrieb genommen, ist bei einer Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 
 
§ 19 Anzeigepflicht 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des 
Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, 
erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, 
dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertrags-
erklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme 
Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch 
insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ab-
satz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.  
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 
Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer 
nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil. 
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(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur 
zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsände-
rung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf dieses Recht hinzuweisen. 
 
§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 
21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versi-
cherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 
 
§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers 
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begrün-
det, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner 
Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er 
darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Um-
stand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet. 
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versi-
cherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 
 
§ 22 Arglistige Täuschung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. 
 
§ 23 Gefahrerhöhung 
(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vor-
nehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.  
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unver-
züglich anzuzeigen. 
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-
mers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er 
die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
 
§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 
Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung 

auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen.  
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 
(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 
§ 25 Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung 
(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für diese 
höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die Absicherung 
der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen dieses Rechtes 
gilt § 24 Abs. 3 entsprechend. 
(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren 
Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versiche-
rungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 
 
§ 26 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versi-
cherungsnehmer. 
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, dem 
Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Er 
ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht 
nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2. 
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, 

1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war, 
oder 

2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war. 

 
§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung 
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche 
Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen als 
vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein 
soll. 
 
§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb 
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung 
beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.  
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit 
nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
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Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 
1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat. 
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat. 
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirk-
sam. 
 
§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie 
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, 
ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 
 
§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie 
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristab-
lauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Be-
träge jeweils getrennt anzugeben. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen 
oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet. 
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung 
der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der 
Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung 
wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung 
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die 
Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt. 
 
§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung 
(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf 
der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versiche-
rungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Ver-
sicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 oder 
durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden 
der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer 
nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen. 
(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versiche-
rungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versiche-

rungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für 
diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern. 
 
§ 47 Kenntnis und Verhalten des Versicherten 
(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers 
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde 
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen. 
(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht mög-
lich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, 
dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden 
ist, nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer 
den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei Ver-
tragsschluss dem Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag 
ohne Auftrag des Versicherten schließt. 
 
§ 74 Überversicherung 
(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei 
verlangen, dass die Versicherungssumme zur Beseitigung der Über-
versicherung unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofor-
tiger Wirkung herabgesetzt wird. 
(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich 
aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt. 
 
§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen 
der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der 
später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungs-
summe unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbe-
trag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht ge-
deckt ist. 
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einverneh-
men der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Prämien verlangen. 
 
§ 80 Fehlendes versichertes Interesse 
(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung 
nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer Versiche-
rung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges 
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen 
können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat. 
(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in 
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die 
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 
§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles 
nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen. 
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(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit 
für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver-
trag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versi-
cherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. 
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer. 
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
 
§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen 
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nach-
teil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.  
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Ge-
meinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend ge-
macht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich 
verursacht. 
 
§ 95 Veräußerung der versicherten Sache 
(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, 
tritt an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines 
Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte 
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 
(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die 
zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode 
entfällt, als Gesamtschuldner. 
(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat. 
 
§ 96 Kündigung nach Veräußerung 
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten 
Sache das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Veräußerung ausgeübt wird. 
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofor-
tiger Wirkung oder für den Schluss der laufenden Versicherungsperio-
de zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers 
vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung 
der Kenntnis, ausgeübt wird. 
(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 
1 oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie verpflichtet; 
eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht nicht. 
 

§ 97 Anzeige der Veräußerung 
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwer-
ber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht ge-
schlossen hätte. 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit 
des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 
 
§ 98 Schutz des Erwerbers 
Der Versicherer kann sich auf eine Bestimmung des Versicherungsver-
trags, durch die von den §§ 95 bis 97 zum Nachteil des Erwerbers 
abgewichen wird, nicht berufen. Jedoch kann für die Kündigung des 
Erwerbers nach § 96 Abs. 2 und die Anzeige der Veräußerung die 
Schriftform oder die Textform bestimmt werden. 
 
§ 99 Zwangsversteigerung, Erwerb des Nutzungsrechts 
Geht das Eigentum an der versicherten Sache im Wege der Zwangs-
versteigerung über oder erwirbt ein Dritter auf Grund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses die 
Berechtigung, versicherte Bodenerzeugnisse zu beziehen, sind die §§ 
95 bis 98 entsprechend anzuwenden. 


